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Z ur E rfüllung des Tatbestandes muß durch den U nfall der Tod m eh
re re r Menschen verschuldet sein (Ziff. 1). Der Tod von zwei Menschen 
reicht zur Begründung der strengeren strafrechtlichen V erantw ortlichkeit 
aus.

Der Unfall m uß durch eine besonders schwere fahrlässige Schuld ver
ursacht w orden sein (Ziff. 2). Ein solches V erhalten liegt in  der Regel 
dann vor, w enn sich der T äter in besonders schwerwiegender rücksichts
loser A rt und W eise und in voller K enntnis der sich aus seinem V er
halten  ergebenden großen G efahren über die ihm  obliegenden Pflichten 
bew ußt hinwegsetzt, z. B. bei T runkenheit oder vorsätzlicher Nicht
beachtung von V erkehrsam peln. Die rücksichtslose A rt und Weise kann  
sich aus der A rt des geführten Fahrzeuges, der V erkehrssituation, aus 
der besonderen V erantw ortung und den persönlichen Fähigkeiten und 
K enntnissen des Täters ergeben. Auch bei unbew ußter Pflichtverletzung 
kann dies gegeben sein, w enn das V erhalten Ausdrude einer perm anent 
verantw ortungslosen und gleichgültigen H andlung ist.

§ 197
Gefährdung der Sicherheit im Verkehr der Bahn, 

Luftfahrt und Schiffahrt
Wer fahrlässig im Verkehr die unmittelbare Gefahr 

eines schweren Verkehrsunfalls bei der Bahn, Luftfahrt oder 
Schiffahrt verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem  
Jahr oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder 
mit öffentlichem Tadel bestraft oder von einem gesell
schaftlichen Organ der Rechtspflege zur Verantwortung ge
zogen.

1. Die Bestim m ung erfaß t die G efährdung der Sicherheit im  V erkehr 
der Bahn, L uftfah rt und Schiffahrt, weil in diesen V erkehrs

bereichen ein U nfall oft m it katastrophalen  Folgen verbunden ist, w eshalb 
es erforderlich ist, daß bereits die G efährdung strafrechtliche V erant
w ortlichkeit begründet.

Die G efährdung der S icherheit kann jeder V erkehrsteilnehm er, nicht 
n u r die Beschäftigten in den genannten Bereichen, w ie Dispatcher, Lok- 
personal, Weichen- oder Schrankenw ärter, verursachen. Auch ein Teil
nehm er des S traßenverkehrs kann  eine G efährdung der Bahn, L uftfah rt 
oder Schiffahrt verursachen, w enn e r  z. B. un te r A ußerachtlassung der 
sich aus § 12 StVO ergebenden Pflichten m it überhöhter Geschwindigkeit 
in  den Bereich eines Bahnübergangs e in fährt und h ier die G efahr einpr 
Kollision m it einem  Zug verursacht. Diese Bestim m ung schützt nicht nur 
die S icherheit des B ahnverkehrs, sondern alle V erkehrsteilnehm er vor 
der unm ittelbaren  G efahr eines schweren V erkehrsunfalls im  Bereich der 
Bahn, so eben auch den S traßenverkehrsteilnehm er, der infolge pflicht-


